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Möglichst hohe Abschreibung 
In einer Grundsatzentscheidung 

siehe GE Heft 13/85 hat der Bun 

desfinanzhof (BFH) Stellung zur 

Aufteilung des Kaufpreises einer 

Immobilie in den Anteil GRUND 

UND BODEN und den Anteil GE 

BÄUDE genommen (wichtig für 
Abschreibung) - gegenüber der 

Vorinstanz FG Berlin wurde der 

Steuerzahler schlechter gestellt. 

Jetzt werden die Finanzämter 

kommen. Mit unserem Aufsatz 

kann man sich dagegen wapp 

nen, (d. Red.) 

Vorbemerkung 

Erwirbt ein Bauherr ein unbe 

bautes Grundstück und errich 

tet auf diesem Grundstück eine 

Baulichkeit, so ist die Aufteilung 

zwischen Grund und Boden 

einerseits und Kosten des Bau 

werkes andererseits unproble 

matisch. 

Eine Vielzahl von Erwerbsfällen 

betrifft allerdings bebaute 

Grundstücke. In solchen Fällen 

vereinbaren Käufer und Verkäu 

fer regelmäßig einen einheitli 

chen Gesamtkaufpreis. Es ist 

nicht üblich und auch nicht not 

wendig, für den Grund und 

Boden sowie für das Gebäude 

gesonderte Preisanteile zu ver 

einbaren, da beide einen ein 

heitlichen Kaufgegenstahcj bil 

den. Denn zivilrechtlich stellt 

das auf dem Grundstück errich 

tete Gebäude einen wesentli 

chen Bestandteil des Grund 

stückes dar (vgl. §§93, 94, 

Satz 1, BGB). 

Die vorgenannte Aufteilung zwi 

schen Grund- und Bodenanteil 

einerseits und Gebäudeanteil 

andererseits ist jedoch aus 

steuerlichen Gründen wichtig. 

Einkommensteuerlich hat der 

Erwerber nämlich mit dem ein 

heitlichen Kaufpreis zwei Wirt 

schaftsgüter erworben; Den 

Grund und Boden einerseits 

und das Gebäude andererseits 

(die Außenanlagen wie etwa 

Einfriedungen, Tore, Stütz 

mauern u.a. sollen hier außer 

Betracht bleiben. Zu ihrer 

Behandlung vgl. Abschnitt 157, 

Abs. 6 Einkommensteuerrichtli 

nien). Der Erwerber kann Abset 

zungen für Abnutzung (Af A) nur 

von den Anschaffungskosten 

vornehmen, die auf das 

Gebäude entfallen. Denn nur 

das Gebäude ist ein abnutzba 

res Wirtschaftsgut. Der Grund 

und Boden stellt kein abnutzba 

res Wirtschaftsgut dar und ist 

daher bei der AfA außer Ansatz 

zu lassen. 

Aus dieser Vorbemerkung 

ergibt sich die Problematik: Der 

Steuerpflichtige ist daran inter 

essiert, bei Erwerb eines 

bebauten Grundstückes einen 

möglichst hohen Gebäudewert 

anteil zu errechnen, damit er 

von seinen Einkünften mög 

lichst hohe Beträge für AfA gel 

tend machen kann. Häufig -

insbesondere bei dem Erwerb 

älterer Gebäude - hat er aber 

den Eindruck, daß der Gebäu 

dewertanteil von der Finanzver 

waltung zu niedrig bemessen 

wird. Dem steht die Praxis der 

Finanzverwaltung entgegen, die 

bestrebt ist, dem einseitigen 

Interesse des Steuerpflichtigen 

entgegenzuwirken und einen 

höheren Anteil des Bodenwer 

tes am Gesamtkaufpreis durch 

zusetzen. Aus dieser Konfliktsi 

tuation ergeben sich häufig 

Streitigkeiten zwischen dem 

Steuerpflichtigen und den Fi 

nanzbehörden. 

Diesen Konflikt kann der Erwer 

ber eines bebauten Grundstük-

kes auch nicht dadurch lösen, 

daß er mit dem Verkäufer 

bereits im Kaufvertrag eine (will 

kürliche) Aufteilung vereinbart. 

Denn diese Aufteilung wäre 

nicht maßgeblich, da die Auftei 

lung des Kaufpreises entspre 

chend allgemeinen Grundsät 

zen des Steuerrechtes nach ob 

jektiven Merkmalen vorgenom 

men werdn muß. Der subjektive 

Wille der Vertragsparteien kann 

nicht maßgeblich sein.1 

A. Die Aufteilung des Kaufprei 

ses nach der Finanzrechtspre 

chung 

Im Gesetz ist nicht geregelt, wie 

die Aufteilung bei einem ein 

heitlichen Grundstückskauf 

preis zwischen Grund und 

Boden einerseits und den Bau 

lichkeiten andererseits durch 

geführt werden soll. 

Der Reichsfinanzhof hat zur 

Aufteilung des Kaufpreises die 

sog. „Restwertmethode" ent 

wickelt. Diese Methode unter 

stellte, daß der Grundstücks 

kaufpreis - auch wenn es sich 

um ein bebautes Grundstück 

handelte - in erster Linie ein 

Entgelt für Grund und Boden 

darstelle.3 Nach dieser Theorie 

war von dem Kaufpreis laut 

Kaufvertrag einfach der Ver 

kehrswert des Grund und 

Bodens zum Kaufzeitpunkt 

abzuziehen. Nur der dann ver 

bleibende „Restwert" sollte den 

Wert des Gebäudes darstellen. 

Diese Methode führte insbe 

sondere dann zu unbilligen 

Ergebnissen, wenn der verein 

barte Kaufpreis unter dem Ver 

kehrswert für Grund und Boden 

lag. Mit Urteil vom 21.1.1971 gab 

der Bundesfinanzhof diese 

Methode auf.3 Nunmehr wird 

die Ansicht vertreten, daß der 

Kaufpreis nach dem Verhältnis 

der Verkehrswerte des Gebäu 

des und des Grund und Bodens 

zueinander aufzuteilen sei. Bei 

Betriebsgrundstücken sollte 

das Verhältnis der Teilwerte 

Geltung haben.4 In allen Fällen 

gilt als Stichtag für die Ermitt 

lung der Verkehrswerte des 

Gebäudes und des Grund und 

Bodens der Zeitpunkt des Kauf 

vertragsabschlusses, nicht der 

vereinbarte Zeitpunkt des Über 

ganges der Nutzungen und 

Lasten. Dieser Methode liegt 

der Gedanke zugrunde, daß 

eine Abweichung des verein 

barten Kaufpreises von der 

Summe der Einzelwerte, näm 

lich des Baugrundstückes und 

der Baulichkeiten, gleichmäßig 

dem Gebäude und dem Grund 

und Boden zugeordnet werden 

müsse. Zahlt etwa der Käufer 

einen Kaufpreis, der über dem 

Gesamtwert aus der Summe der 

Werte des Grund und Bodens 

einerseits und des Gebäudes 

andererseits liegt, so müsse 

dieser Überpreis gleichmäßig 

auf das Gebäude und den 

Grund und Boden verteilt wer 

den. 

Diese Methode ist vom Ansatz 

her durchaus anzuerkennen, 

ihre Durchführung bereitet in 

der Praxis jedoch erhebliche 

Schwierigkeiten, da nach die 

ser Methode getrennte Werte 

zum einen für den unbebauten 

Grund und Boden und zum 

anderen für das Gebäude ohne 

Grund und Boden ermittelt wer 

den müssen. Tatsächlich sind 

jedoch beide Wirtschaftsgüter 

nur in ihrer konkreten Verbin 

dung als untrennbare Bestand 

teile vorhanden. Wie das 

Finanzgericht Hamburg in sei 

nem Urteil vom 27.8.19735 aus 

geführt hat, läßt sich bei einem 

bebauten Grundstück deshalb 

eigentlich nur ein einziger Ver 

kehrswert für das gesamte 

Grundstück ermittein. Darüber 

hinaus ist zu beachten, daß sich 

die beiden Wirtschaftsgüter 

Grund und Boden einerseits 

und Gebäude andererseits in 

ihrem Wert auch gegenseitig 

beeinflussen. Insbesondere in 

Berlin kann immer wieder fest 

gestellt werden, daß die Tat 

sache der Bebauung den Wert 

des Grund und Bodens beein 

flussen kann. Verschiedentlich 

waren und sind Käufer bereit, 

für ein unbebautes, also baurei 

fes Grundstück mehr zu bezah 

len, als für dasselbe Grund 

stück in bebautem Zustand. 

Das liegt daran, daß der Steuer 

pflichtige beim Erwerb eines 

unbebauten Grundstückes die 

Möglichkeit hat, durch die 

Bebauung selbst verschiedene 

steuerliche und andere Vorteile 

in Anspruch zu nehmen, die er 

als Erwerber eines bebauten 

Grundstückes nicht hat.sa 

1 Vgl. dazu insbesondere! Bundesfi 

nanzhof, Urteil vom 19.12.1972, Bun 

dessteuerblatt II 1973, S. 295, sowie 

auch Finanzgericht Berlin, Urteil vom 

6.12.1974, Entscheidungen der Fi 

nanzgerichte 1975. S. 356. 

2 Vgl. Reichsfinanzhof, Urteil vom 
19.11.1941. RStBI. 1942, S. 42, sowie 

auch Reichsfinanzhof, Urteil vom 

26.1.1938, Reichssteuerblatt 1938, 

Seite 729. 

3 Bundesfinanzhof, Urteil vom 211.1971 

(Bundessteuerblatt I11971, Seite 682). 

4 Vgl. auch Bundesfinanzhof, Urteil vom 

19.12.1972, Bundessteuerblatt I11973, 

Seite 295, sowie aus letzter Zeit BFH 

Urteil vom 16.12.1981, BStBI. II 1982, 

320 und Urteil vom 1.12.1982. BStBI. II 

1983.130. 

6 Finanzgericht Hamburg in seinem 

Urteil vom 27. August 1973 (Entschei 

dungen der Finanzgerichte 1974, 

Seite 9). 

68 Vgl. FG Berlin, Urteil vom 20.10.1981. 
EFG 1982, 407. 



B. Die Durchfuhrung der Auftei 

lung des Kaufpreises durch die 

Finanzverwaltung 

a) Feststellung des Bodenwert 

anteiles 

Um die vom Bundesfinanzhof 

entwickelte Methode der Auftei 

lung des Kaufpreises nach den 

Einzelwerten durchführen zu 

können, gehen die Finanzämter 

entsprechend dem Urteil des 

Finanzgerichts Hamburg, vgl. 

Fußnote 5, wie folgt vor: 

Den Verkehrswert des Grund 

und Bodens ermitteln die Fi 

nanzämter mit Hilfe der Bewer 

tungstabelle nach § 84 Bewer 

tungsgesetz. Dies entspricht im 

wesentlichen dem Verfahren 

nach den §§ 142 ff Bundesbau-

gesetz in Verbindung mit der 

Wertermittlungsverordnung, § 

5. Dabei ziehen sie die nach § 

142 Bundesbaugesetz ermittel 

ten Verkehrswerte oder die von 

den Gutachterausschüssen 

nach § 143 b Bundesbaugesetz 

aufgrund von Kaufpreissamm 

lungen (§ 143 a Buhdesbauge-

setz) festgestellten Bodenricht 

werte heran. In den Gemeinden 

werden die Bodenrichtwerte in 

der Regel zum Jahresultimo alle 

zwei Jahre festgestellt. In Berlin 

war die letzte Hauptfeststellung 

auf den 31. Dezember 1984. Für 

Kaufvorfälle, die zwischen den 

Ermittlungsstichpunkten lie 

gen, bildet das Rnanzamt einen 

Zwischenwert, indem es davon 

ausgeht, daß ein eventueller 

Anstieg der Grundstückspreise 

innerhalb dieser zwei Jahre 

linear erfolgt sei (was in den 

meisten Fällen zutreffend ist). 

Entsprechend § 84 Bewer 

tungsgesetz und den §§ 142 

Abs. 3,143 b Abs. 1 Satz 2 Bun 

desbaugesetz wird der Wert 

des Grund und Bodens bei die 

ser Verhältnisrechnung mit dem 

Wert angesetzt, der sich erge 

ben würde, wenn das Grund 

stück unbebaut wäre. 

b) Feststellung des Gebäude-

weitanteiles 

Den anteiligen Wert für das 

Gebäude ermitteln die Finanz 

behörden unter Anwendung der 

Vorschriften, die das Bewer 

tungsgesetz für die Ermittlung 

des Einheitswertes nach dem 

Sachwertverfahren vorsieht (§ 

83 ff Bewertungsgesetz). (Die 

Vorschriften über das Ertrags 

wertverfahren werden nicht 

angewendet, da sich nach dem 

Ertragswertverfahren ein ein 

heitlicher Wert für das gesamte 

bebaute Grundstück ergibt. Das 

gleiche gilt auch für das Ver 

gleichswertverfahren, so daß 

ausschließlich das Sachwert 

verfahren herangezogen wer 

den kann). Nach dem Sach 

wertverfahren wird gemäß § 85 

Bewertungsgesetz der Wert des 

Gebäudes auf der Grundlage 

von Herstellungskosten nach 

den ßaupre/sverhältnissen des 

Jahres 7958 ermittelt. Das 

bedeutet, daß zunächst errech 

net werden muß, was es geko 

stet hätte, das betreffende Ge 

bäude im Jahre 1958 zu errich 

ten. Dieser so ermittelte Wert 

muß danach mit Hilfe soge 

nannter Bauindexzahlen auf die 

Kostenverhältnisse des Er 

werbsjahres umgerechnet wer 

den. Der so ermittelte Wert gibt 

den Betrag wieder, den es geko 

stet hätte, das Haus im 

Erwerbsjahr neu zu errichten. 

Danach muß gemäß § 86 

Bewertungsgesetz (Abschnitt 

41 Bewertungsrichtlinien) eine 

dem Alter des Gebäudes ent 

sprechende Wertminderung 

abgerechnet werden. 

Den Wert des Gebäudes nach 

den Baupreisverhältnissen des 

Jahres 1958 ermittelt die 

Finanzverwaltung mit Hilfe der 

Anlagen 14-16 der Bewertungs 

richtlinien, Grundvermögen. Es 

handelt sich dabei um Tabellen, 

die bestimmte Preise (Normal 

herstellkosten) je m3 

umbauten Raumes (Raumme 

terpreis) enthalten. Die Höhe 

der Raummeterpreise hängt 

jeweils davon ab, in welcher Art 

und mit welcher Ausstattung 

das Gebäude errichtet ist. Ein 

zelheiten für die Anwendung 

dieser Tabelle und insbeson 

dere der Berücksichtigung der 

verschiedenen Ausstattungs 

merkmale sind in Abschnitt 38 

der Bewertungsrichtlinien 

Grundvermögen und der An 

lage 13 geregelt (vgl. dazu auch 

die Vordrucke EW 103 und EW 

14 A der OFD Berlin). Zu beach 

ten ist bei der Anwendung die 

ser Tabellen jedoch, daß sie 

eigentlich für die Hauptfeststel 

lung der Einheitswerte gedacht 

sind. Sie zeigen deshalb die 

Werte an, die bereits schema 

tisch auf die Baupreisverhält 

nisse des Jahres 1964 umge 

rechnet sind (1958 x 135 % bei 

Ein- und Zweifamilienhäusern x 

140 %). Da der Baupreisindex 

aber auf der Basis der Preisver 

hältnisse von 1958 = 100 % auf 

baut, müssen diese Werte 

zunächst auf die Basis von 1958 

umgerechnet werden, damit der 

Baupreisindex auf die jetzigen 

Werte angewendet werden 

kann. Der so ermittelte Wert 

wird schließlich mit der Anzahl 

der umbauten Raummeter mul 

tipliziert. Zur Berechnung des 

Umfanges des umbauten Rau 

mes wird von der Finanzverwal 

tung Abschnitt 37, Bewertungs 

richtlinien, Grundvermögen, 

angewandt (sowie Anlage 12, 

Bewertungsrichtlinien, Grund 

vermögen). Diese Berech 

nungsart ist aus DIN 277 (1950) 

übernommen und zutreffend. 

Bei dem verwendeten Baupreis 

index handelt es sich um eine 

Zahl, die die jährliche Steige 

rung der Baukosten in einem 

bestimmten Prozentsatz im Ver 

hältnis zu den Baukosten von 

1958 wiedergeben soll. 

C Kritik der Aufteilung des 

Kaufpreises durch die Finanz 

verwaltung 

Gegen die Aufteilung des Kauf 

preisesfür ein bebautes Grund 

stück, wie sie von der Finanz 

verwaltung durchgeführt wird, 

bestehen im einzelnen erheb 

liche Einwendungen. Denn wie 

ich in der Praxis habe feststel 

len müssen, ist dadurch die 

Bemessungsgrundlage für die 

AfA der Erwerber vielfach zu 

gering berechnet worden. 

Der öffentlich bestellte und ver 

eidigte Sachverständige für 

Bewertung von bebauten und 

unbebauten Grundstücken hat 

aufgrund seiner täglichen 

Erfahrung und seines täglichen 

Umganges mit der Materie eine 

sicherere Erfahrung im Bewer 

ten des Gebäudewertanteiles. 

Dem Sachverständigen stehen 

verschiedene Methoden zur 

Verfügung, die aufgrund seiner 

Erfahrung zu zutreffenderen 

Ergebnissen führen als die rein 

schematische Erfassung durch 

die Finanzverwaltung. Aus die 

sem Grunde bedienen sich die 

Finanzverwaltung und auch die 

Steuerpflichtigen im Ein 

spruchsverfahren in der Regel 

der Sachkunde und Erfahrung 

von öffentlich bestellten und 

vereidigten Sachverständigen. 

Vom Ansatz her stimme ich der 

vom Bundesfinanzhof entwik-

keiten und von der Finanzver 

waltung angewandten Metho 

de, den Erwerbspreis im Ver 

hältnis der Sachwerte zueinan 

der aufzuteilen, zu. Im einzelnen 

bestehen jedoch erhebliche 

Einwendungen gegen die Art 

und Weise, in der die Finanzver 

waltung diese Methode durch 

führt. 

1. Ermittlung des Bodenwerts 

tn Berlin ist es in fast allen von 

mir beobachteten Verkaufsfäl 

len so, daß die Summe der rei 

nen Sachwerte (Addition 

Bodenwert plus Gebäudewert) 

von dem beurkundeten Kauf 

preis abweicht. In den wenig 

sten Fällen wird ein Kaufpreis 

gezahlt, der die Summe der 

Sachwerte übersteigt. In den 

meisten Fällen ist vielmehr die 

Sachlage so, daß der Kaufpreis 

zum Teil erheblich unter der 

Addition der Sachwerte liegt. 

Meines Erachtens ist es in sol 

chen Fällen nicht richtig, diesen 

„Unterpreis" in jedem. Fall pau 

schal und verhältnismäßig dem 

Bodenwert und dem Gebäude 

wert zuzurechnen. Meiner Auf 

fassung nach sollte man vielmehr 

in allen Fällen, in denen der ver 

einbarte Kaufpreis von der Sum 

me der Werte des Grund und Bo 

dens und des Gebäudes ab 

weicht, zunächst versuchen, 

konkrete Umstände des Einzel 

falles festzustellen, die eine di 

rekte Zurechnung dieses Unter 

preises ermöglichen. Eine solche 

direkte Zurechnung ist meines 

Erachtens insbesondere in den 

Fällen möglich, in denen ein 

Grundstück erworben wurde, 

dessen vorhandene Bebauung 

nicht diejenige Bebauungsmög 

lichkeit erreicht, die nach dem 

geltenden Baurecht zum Zeit 

punkt des Kaufabschlusses 

möglich ist. Es handelt sich hier 

bei z. B. um Fälle, in denen eine 

Villa auf einem großen Grund 

stück in der Weise vorhanden ist, 

daß sowohl der Abriß wie eine 

weitere Bebauung nicht möglich 

sind. Hier sollte die vorgefundene 
Ausnutzung (GFZ) zu der bau 

rechtlich möglichen Bauaus 

nutzung (GFZ) ins Verhältnis 

gesetzt werden. Umrechnungs 

koeffizienten für diese Verhält 

nisrechnung bieten die Werter 

mittlungsrichtlinien 1976, Anla 

ge 23, als Grundlage. In sol 

chen Fällen wie im vorliegen 

den Beispiel sollte nur der um 

diese Umrechnungskoeffizien 

ten verringerte Bodenpreis der 

Ermittlung des gesamten Sach 

wertes zugrunde gelegt wer 

den. 

Ich meine, daß diese Vor 

gehensweise, die Abweichung 

des vereinbarten Kaufpreises 

von der Summe des Boden 

werts und des Gebäudewerts 

zunächst aufgrund konkreter 

Umstände des Einzelfalles 

direkt zuzurechnen, der Recht 

sprechung des Bundesfinanz 

hofs durchaus entspricht. 

Der Rechtsprechung des BFH 

ist zu entnehmen, daß die von 

ihm entwickelte und oben dar 

gestellte Methode zur Auftei 

lung des Kaufpreises nach dem 

Verhältnis der Verkehrswerte 

erst dann eingreifen soll, wenn 

sich aus den Umständen des 

Einzelfalles keine Gesichts 

punkte ableiten lassen, die es 

ermöglichen, die Differenz zwi 

schen vereinbartem Kaufpreis 

und Summe der Verkehrswerte 

nach konkreten Umständen des 

Einzelfalles zuzurechnen. Insbe 

sondere scheint mir dieser 

Ansatz aber durch das neueste 

Urteil des BFH zu diesem Pro 

blemkreis vom 15. Januar 1985 

(Aktenzeichen IX R 81/83) 

bestätigt zu sein. In diesem 

Urteil hat der BFH uhter Hinweis 

auf sein Urteil in BStBI. I11982, 

S. 320 darauf hingewiesen, daß 

im Einzelfall Umstände zu 

berücksichtigen sein können, 



die dafür sprechen, daß im Rah 

men des einheitlichen Gesamt 

kaufpreises für das eine Wirt 

schaftsgut mehr oder weniger 

als für das andere aufgewendet 

worden ist. Insbesondere soll 

dabei berücksichtigt werden, 

daß die für den unbebauten 

Grund und Boden ermittelten 

Werte nicht ohne weiteres der 

Bewertung eines bebauten 

grund und Bodens zugrunde 

gelegt werden können. Ob bei 

der Anschaffung im Einzelfall 

wertbeeinflussende Umstände 

zum Tragen gekommen sind, 

soll nach den jeweiligen tat 

sächlichen Verhältnissen ent 

schieden werden.6 

2. Einwendungen gegen die 

Ermittlung des Sachwertes des 

Gebäudes 

Ergeben sich im Einzelfall keine 

ausreichenden konkreten An 

haltspunkte, die eine Aufteilung 

des Kaufpreises unter Berück 

sichtigung tatsächlicher kon 

kreter Umstände zulassen, so 

muß der Gesamtkaufpreis ent 

sprechend der Rechtspre 

chung des BFH nach dem Ver 

hältnis der beiden Werte zuein 

ander aufgeteilt werden. Bei 

dieser Berechnung ergeben 

sich Einwendungen insbeson 

dere im Hinblick auf die Art und 

Weise, wie die Finanzämter den 

Wert des Gebäudes ermitteln. 

Wie oben dargelegt, geht die 

Finanzverwaltung bei Ermitt 

lung des Verkehrswertes des 

Gebäudes nämlich gewöhnlich 

nach den Vorschriften vor, die 

das Bewertungsgesetz für die 

Einheitsbewertung im Sach 

wertverfahren vorsieht. Dies 

beruht darauf, daß nur die 

Bewertung im Sachwertverfah 

ren es ermöglicht, einen geson 

derten Wert für das Gebäude 

(ohne den Grund und Boden) zu 

ermitteln. Die Anwendung die 

ser Vorschriften bringt es 

jedoch m. E. zwangsläufig mit 

sich, daß der Wert des Gebäu 

des grundsätzlich zu niedrig 

festgestellt wird. Denn im Rah 

men dieser Vorschriften hat der 

Gesetzgeber starke Vereinfa 

chungen vorgenommen, um der 

Finanzverwaltung die Durchfüh 

rung der Einheitsbewertung 

von der arbeitsmäßigen Bela 

stung her überhaupt zu ermög 

lichen. Bei dieser Vereinfa 

chung ist die gesetzliche Rege 

lung im Zweifel jeweils so 

gestaltet worden, daß sich ein 

niedrigerer Wert für das Gebäu 

de ergibt. Dies ist bei der Ein 

heitsbewertung, für die diese 

Vorschriften eigentlich gedacht 

sind, für die Steuerpflichtigen 

stets günstiger. Im vorliegenden 

Zusammenhang, in dem es aber 

nicht um die Bewertung des 

Gebäudes etwa für Zwecke der 

Erhebung der Grundsteuer 

geht, sondern um die Aufteilung 

des Kaufpreises zum Zwecke 

der Berechnung der AfA-

Bemessungsgrundlage, führt 

die vom Gesetz angelegte zu 

niedrige Bewertung des Gebäu 

des zu einer Benachteiligung 

des Steuerpflichtigen. Ich sel 

ber halte es deshalb nicht für 

richtig, für die Feststellung des 

Sachwertes des Gebäudes die 

Vorschriften der §§ 83 ff. des 

Bewertungsgesetzes -BewG-

zu benutzen, sondern meine, 

daß richtigerweise die Vor 

schriften der Verordnung über 

die Grundsätze für die Ermitt 

lung des Verkehrswertes von 

Grundstücken (in der Fassung 

vom 15. August 1972, BGBI. I S. 

1416) - Wertermittlungsverord 

nung - angewendet werden 

sollten (so auch das bereits 

erwähnte neue Urteil des BFH 

zu dem hier besprochenen Pro 

blemkreis vom 15. Januar 1985, 

Aktenzeichen IX R 81/83). 

Die Wertermittlungsverordnung 

-WertV- sieht in den §§ 15 ff. 

eine Regelung über das soge 

nannte Sachwertverfahren vor. 

Diese Regelung entspricht vom 

Grundsatz her derjenigen, die 

das Bewertungsgesetz in den 

§§ 83 ff. enthält. Im einzelnen 

ergeben sich bei Anwendung 

dieser WertV jedoch erhebliche 

Abweichungen, insbesondere 

dann, wenn man zur Ausfüllung 

der Wertermittlungsverordnung 

auch die Richtlinien für die 

Ermittlung des Verkehrswertes 

von Grundstücken (Wertermitt 

lungsrichtlinien 1976 in der Fas 

sung vom 31. Mai 1976 - WertR 

76) anwendet (abgedruckt in 

Amtliche Texte zur Wertermitt 

lung von Grundstücken, 2. Aufl., 

Bundesanzeigerverlagsgesell-

schaft, S. 7 ff.). Im einzelnen 

ergibt sich dabei folgendes: 

Für die Ermittlung der Normal 

herstellungskosten sind nach 

der Regelung in Abschnitt 

3.5.2.1 der Wertermittlungs 

richtlinien nicht (wie nach § 85 

Bewertungsgesetz) die Normal 

herstellungskosten des Jahres 

1958 zugrundezulegen, son 

dern die Kosten der folgenden 

Jahre: 

1913 für bauliche Anlagen, die 

bis einschließlich 1918 erstellt 

worden sind 

1936 für bauliche Anlagen, die 

von 1919 bis 1944 erstellt wor 

den sind 

das Herstellungsjahr für Bauten, 

die nach 1944 erstellt worden 

sind.- -

Die Bausachverständigen wen 

den allerdings in der Praxis 

nichtrdiese Werte an, sondern 

die Normalherstellungskosten 

des Jahres 1913. Dies hat seine 

Ursache darin, daß für das Jahr 

1913 sehr genaue Normalher 

stellungskosten ermittelt wor 

den sind. Außerdem lassen sich 

Normalherstellungskosten des 

Jahres 1913 besonders genau 

umrechnen auf die Wertverhält 

nisse des Jahres des Kaufab 

schlusses, da für diese Herstel 

lungskosten besonders genaue 

Bauindices vorliegen, und zwar 

sowohl für das Bundesgebiet 

wie auch (abweichend) für die 

Berliner Verhältnisse. 

Hierzu ist allerdings zu sagen, 

daß auch die Bausachverstän 

digen der Bewertungsstelle der 

Finanzämter in den meisten Fäl 

len nicht, wie in § 85 Bewer 

tungsgesetz angeordnet, die 

Normalherstellungskosten des 

Jahres 1958 zugrunde legen, 

sondern stattdessen die Her 

stellungskosten des Jahres 

1913. Zu bemängeln ist aller 

dings, daß die Finanzämter bei 

der Umrechnung der Normal 

herstellungskosten häufig die 

Bauindices zugrunde legen, die 

für das Bundesgebiet ermittelt 

worden sind, während für Berlin 

wesentlich höhere Bauindices 

gelten. 

Die Anwendung der Vorschrif 

ten des BewG, die der Gesetz 

geber für die Einheitsbewer 

tung gedacht hatte, führt im vor 

liegenden Zusammenhang je 

doch insbesondere im Rahmen 

der Berechnung der Wertmin 

derung wegen Alters des Ge 

bäudes zu einer erheblichen 

Benachteiligung des Steuer 

pflichtigen. Wie oben darge 

stellt wurde, muß bei der Bewer 

tung des Gebäudes im Sach 

wertverfahren eine Wertminde 

rung wegen Alters des Gebäu 

des vorgenommen werden, da 

sich durch die Hochrechnung 

der Baukosten ein Wert ergibt, 

der wiedergibt, was die (Neu-) 

Herstellung des Gebäudes an 

dem Stichtag des Abschlusses 

des Kaufvertrages gekostet 

hätte. Da das Gebäude aber 

sicherlich durch den Ablauf der 

Zeit zwischen seiner Herstel 

lung und dem Abschluß des 

Kaufvertrages eine Alterswert 

minderung erlitten hat, muß 

diese bei Bewertung des Ge 

bäudes berücksichtigt werden. 

Hierfür sieht § 86 BewG eine 

Wertminderung wegen Alters 

vor. Auch nach der Wertermitt 

lungsverordnung (§ 17 Abs. 2 

WertV) ist eine solche Wertmin 

derung wegen Alters zu berück 

sichtigen. Nach der Vorschrift 

des § 86 BewG, die die Finanz 

verwaltung anwendet, ist diese 

Wertminderung aber in einer 

sehr pauschalen Form zu be 

rechnen. Nach dieser Vorschrift 

ist von einer gleichbleibenden 

jährlichen Wertminderung aus 

zugehen. Dies bedeutet, daß bei 

einem Gebäude, dessen Le 

benserwartung z.B. 100 Jahre 

beträgt, die Wertminderung 

wegen Alters grundsätzlich mit 

1% pro Lebensjahr vorzuneh 

men ist. Diese Berechnung der 

Wertminderung wegen Alters 

entspricht aber normalerweise 

nicht den tatsächlichen wirt 

schaftlichen und technischen 

Verhältnissen. Denn normaler 

weise mindert sich der Wert 

eines Gebäudes aufgrund Zeit 

ablauf nicht gleichmäßig, son 

dern diese Wertminderung ist in 

den ersten Jahren niedriger und 

erhöht sich erst während der 

letzten Jahre der Lebensdauer 

des Gebäudes. Beispielsweise 

ist jedermann geläufig, daß bei 

einem neu errichteten Gebäude 

in der ersten Zeit normalerweise 

nur wenige Reparaturen erfor 

derlich sind, während sich der 

Reparaturaufwand bei einem 

älteren Gebäude erheblich 

erhöht. Die Sachverständigen 

wenden deshalb zur Berech 

nung der Wertminderung eines 

Gebäudes wegen Alters andere 

Tabellen an, die diese ungleich 

mäßige Wertminderung wegen 

Alters berücksichtigen und 

grundsätzlich dazu führen, daß 

sich während der gesamten 

Lebensdauer des Gebäudes ein 

höherer Gebäudewert ergibt. In 

der Praxis wenden die Sachver 

ständigen in den meisten Fällen 

die „Tabelle zur Berechnung der 

technischen Wertminderung 

(Alter) von Gebäuden in vom 

Hundert des Herstellungswer 

tes" an, wie sie sich aus Anlage 

6 zu den Wertermittlungsrichtli 

nien ergibt. Der Unterschied 

zwischen dieser Anlage 6 und 

der Vorschrift des § 86 Bewer 

tungsgesetz soll durch die fol 

genden zwei Schaubilder ver 

deutlicht werden. Dabei wird 

ersichtlich, daß die Wertminde 

rung wegen Alters, wie sie nach 

§ 86 Bewertungsgesetz zu 

berücksichtigen ist, eine ge 

rade Linie darstellt, während die 

Wertminderung des Gebäudes 

nach der Anlage 6 zu den Wert 

ermittlungsrichtlinien durch 

eine konvexe Kurve dargestellt 

wird. 

Technische Wertminderung wegen Alters 

100 -
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6 Vgl. dazu auch die Ausführung von 
Wiechmann, Die Aufteilungsproble 

matik hinsichtlich der Anschaffungs 

kosten für ein bebautes Grundstück, 

Deutsches Steuerrecht 1983, S. 379. 
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Aus dem Vergleich dieser bei 

den Kurven ergibt sich, daß bei 

Anwendung des § 86 Bewer 

tungsgesetz die zu berücksich 

tigende Wertminderung wegen 

Alters zu jedem Zeitpunkt zu 

hoch ist und deshalb der Wert 

des Gebäudes immerzu niedrig 

ermittelt wird. Der Gesetzgeber 

konnte diese Regelung in das 

Bewertungsgesetz jedoch des 

halb aufnehmen, weil diese „zu 

hohe" Wertminderung wegen 

Alters bei der Einheitsbewer 

tung stets zu einer Begünsti 

gung der Steuerpflichtigen 

führt und deshalb von diesen 

hingenommen wird. Im vorlie 

genden Zusammenhang führt 

diese Art der Berechnung der 

Wertminderung wegen Alters 

jedoch zu einer starken 

Benachteiligung des Steuer 

pflichtigen, da der Wert des 

Gebäudes stets zu niedrig 

angesetzt wird. Nach meiner 

Ansicht muß deshalb in jedem 

Fall zur Berechnung der Wert 

minderung wegen Alters statt 

§ 86 Bewertungsgesetz die 

Tabelle zur Bewertung der tech 

nischen Wertminderung von 

Gebäuden in Anlage 6 zu den 

Wertermittlungsrichtlinien an 

gewendet werden. Dies ent 

spricht m. E. auch der Recht 

sprechung des Bundesfinanz 

hofs, wie sie sich aus seinem 

neuesten Urteil vom 15. Ja 

nuar 1985 (s.o.) ergibt. Denn 

in diesem Urteil hat der Bundes 

finanzhof ausdrücklich gesagt, 

daß für die Schätzung des Ver 

kehrswertes des Gebäudean 

teils die WertV entsprechend 

herangezogen werden kann, da 

sie anerkannte Grundsätze für 

die Schätzung von Verkehrs 

werten von Grundstücken ent 

halte (vgl. auch Bundesfinanz 

hof, Urteil vom 27. April 1964, 

Wertpapiermitteilungen 1964, 

S. 968 auf S. 971 ff.). Entgegen 

der Ansicht, die vielfach von der 

Finanzverwaltung geäußert 

wird, ist dagegen keineswegs 

zwingend vorgeschrieben, daß 

für die Ermittlung des Sach 

werts des Gebäudes die Vor 

schriften des Bewertungsge 

setzes angewendet werden 

müssen. Richtig ist zwar, wie 

bereits oben dargelegt wurde, 

daß der Wert des Gebäudes im 

vorliegenden Zusammenhang 

nur im Sachwertverfahren er 

mittelt werden kann, da nur bei 

dieser Ermittlungsmethode ein 

gesonderter Wert des Gebäu 

des ermittelbar ist. Hierzu müs 

sen jedoch keineswegs diejeni 

gen Vorschriften angewendet 

werden, die das Bewertungsge 

setz für das Sachwertverfahren 

vorsieht, da die Anwendung 

dieser Vorschriften nur für die 

Feststellung des Einheitswer 

tes vorgeschrieben ist. 

Bei der Absetzung aufgrund 

einer Wertminderung wegen 

Alters ist m. E. aber noch ein 

anderer Gesichtspunkt zu 

beachten. Die Finanzverwal 

tung geht grundsätzlich davon 

aus, daß Wohngebäude stets 

eine Lebensdauer von 100 Jah 

ren haben. Dies bedeutet, daß 

die Finanzverwaltung nach § 86 

Bewertungsgesetz bei einem 

Gebäude, das 70 Jahre alt ist, 

eine Wertminderung wegen 

Alters in Höhe von 70% vor 

nimmt. Wendet man, wie oben 

vorgeschlagen, die Anlage 6 zu 

den Wertermittlungsrichtlinien 

an, so ergibt sich bei einem 

Alter von 70 Jahren eine Wert 

minderung von 59,5% Nach 

meiner Erfahrung kann aber 

insbesondere bei Wohngebäu 

den nicht in jedem Fall davon 

ausgegangen werden, daß Ge 

bäude lediglich eine Lebens 

dauer von 100 Jahren haben. 

Nach meiner Ansicht muß des 

halb bei einer Berechnung der 

Wertminderung wegen Alters 

die tatsächliche zu erwartende 

restliche Lebensdauer des 

Gebäudes ermittelt werden. Fol 

gendes Beispiel aus meiner 

Bewertungspraxis soll dies ver 

deutlichen: 

Es handelt sich um ein massiv 

gebautes Einfamilienhaus aus 

dem Baujahr 1900. Das 

Gebäude hat also im Jahre 1985 

ein Lebensalter von genau 85 

Jahren. Bei Anwendung des § 

86 Bewertungsgesetz müßte 

man hier eine Wertminderung 

wegen Alters in Höhe von 70 % 

vornehmen, da nach § 86 Abs. 3 

Bewertungsgesetz eine höhere 

Wertminderung nicht zulässig 

ist. Unterstellt man eine 100 jäh 

rige Lebensdauer, so ergibt sich 

bei der Anwendung der Anlage 

6 zu den Wertermittlungsrichtli 

nien eine Wertminderung we 

gen Alters in Höhe von 78,6 % 

Meine tatsächlichen Feststel 

lungen haben jedoch ergeben, 

daß bei diesem Gebäude eine 

Lebensdauer von insgesamt 

150 Jahren zu erwarten ist, d. h. 

also, daß das Gebäude noch 

eine restliche zu erwartende 

Lebensdauer von 65 Jahren hat. 

Bei Anwendung der Anlage 6 

muß man deshalb m. E. von fol 

gender Überlegung ausgehen: 

Setzt man die zu erwartende 

Gesamtlebensdauer von 150 

Jahren als 100% an, so ergibt 

sich aufgrund einer einfachen 

Dreisatzrechnung, daß die be 

reits abgelaufene Nutzungs 

dauer des Gebäudes'von 85 

Jahren etwa 57 %der gesamten 

Lebensdauer ausmacht. Wende 

ich nun die letzte.. Spalte der 

Anlage 6 zu den Wertermitt 

lungsrichtlinien an, die von 

einer 100 jährigen Lebensdauer 

ausgeht, so muß ich deshalb 

den Wert ablesen, der sich bei 

einem Lebensalter von 57 Jah 

ren ergibt. Dies sind 44,7 %. 

Wie dieses einfache Beispiel 

verdeutlicht, ergibt sich bei die 

ser Berechnungsweise bereits 

ein völlig anderer Gebäudewert. 

Daß diese Betrachtungsweise 

der Systematik des Einkom 

mensteuerrechts entspricht, 

wird leicht erkennbar, wenn 

man sich im vorliegenden 

Zusammenhang den § 7 Abs. 4 

Einkommensteuergesetz an 

schaut. Denn diese Vorschrift 

bestimmt, daß bei Gebäuden, 

die vor dem Jahre 1925 erbaut 

worden sind, eine AfA in Höhe 

von 2,5% vorzunehmen ist, 

während bei Gebäuden, die 

später erbaut worden sind, der 

Abschreibungssatz 2 % beträgt. 

Dies bedeutet, daß beispiels 

weise der Erwerber eines 

Gebäudes, das zum Erwerbs 

zeitpunkt 100 Jahre alt ist, kei 

neswegs den auf das Gebäude 

entfallenden Anteil des Kauf 

preises sofort auf 0,- DM 

abschreiben darf, wie es ja 

möglich sein müßte, wenn das 

Steuergesetz selbst streng und 

in jedem Fall von einer 100 jähri 

gen Lebensdauer ausginge. 

Aufgrund der Tatsache, daß § 7 

Abs. 4 Einkommensteuergesetz 

auch in diesem Fall dem Erwer 

ber lediglich ermöglicht, eine 

Abschreibung in Höhe von 

2,5% des auf den Gebäude 

wertanteil entfallenden Kauf 

preises vorzunehmen, ist viel 

mehr zu ersehen, daß auch das 

Einkommensteuergesetz selbst 

berücksichtigt, daß die Lebens 

dauer von solchen Gebäuden 

durchaus länger sein kann als 

100 Jahre und der Gesetzgeber 

in jedem Fall unterstellt, daß 

Gebäude, die vor dem Jahre 

1925 erbaut worden sind, in 

einem Erwerbsfall grundsätz 

lich noch 40 Jahre Lebens 

dauer vor sich haben. 

3. Besonderheiten bei dem 

Erwerb von Eigentumswohnun 

gen 

Auch bei dem Kauf einer Eigen 

tumswohnung erwirbt der Käu 

fer neben dem Sondereigentum 

an der Wohnung und dem 

(ideellen) Miteigentum an be 

stimmten Teilen des Gebäudes 

zwangsläufig einen Miteigen 

tumsanteil an dem Grund und 

Boden. Entsprechend der obi 

gen Darstellung muß deshalb 

auch bei dem Erwerb einer 

Eigentumswohnung der Kauf 

preis auf den Grund und Boden-

und den Gebäudewertanteil 

aufgeteilt werden. Insbeson 

dere bei dem Erwerb von Eigen 

tumswohnungen führt aber die 

Aufteilung des Kaufpreises, wie 

sie von der Finanzverwaltung 

durchgeführt wird, häufig zu 

höchst unbefriedigenden Er 

gebnissen. Vor allem, wenn es 

sich um den Erwerb einer älte 

ren Eigentumswohnung han 

delt, ergeben sich danach 

erstaunlich geringe Gebäude 

wertanteile. 

Um den tatsächlichen wirt 

schaftlichen Gegebenheiten 

beim Erwerb von Eigentums 

wohnungen besser gerecht 

werden zu können, haben zwei 

Senate des Finanzgerichts Ber 

lin deshalb eine Aufteilungsme 

thode entwickelt, die erheblich 

von dem Verfahren abweicht, 

das die Finanzverwaltung ent 

sprechend der Rechtspre 

chung des Bundesfinanzhofs 

anwendet.7 Danach muß bei der 

Aufteilung des für eine Eigen 

tumswohnung bezahlten Kauf 

preises zweierlei beachtet wer 

den: Einmal ist zu berücksichti 

gen, daß beispielsweise inner 

halb ein und derselben Wohnan 

lage für verschiedene Eigen 

tumswohnungen höchst unter 

schiedliche Quadratmeterpreise 

zu zahlen sind. Diese Unter 

schiede in den Kaufpreisen 

können nicht - auch nicht teil 

weise - dem Grund und Boden 

zugerechnet werden, sondern 

ergeben sich allein daraus, daß 

die Wohnungen einen unter 

schiedlichen Grundriß oder 

eine andere Lage oder Ausstat 

tung haben. So ist beispiels 

weise eine Wohnung, die in ei 

nem der oberen Stockwerke 

liegt, normalerweise teurer als 

eine Erdgeschoßwohnung. 

Ebenso ist beispielsweise eine 

nach Süden oder auf ein Grün 

gelände hin ausgerichtete 

Wohnung teurer als eine Woh 

nung, deren Zimmer nach Nor 

den oder auf eine laute Straße 

hin liegen. Daraus muß entnom 

men werden, daß ein sog. Über 

preis, den der Erwerber einer 

Eigentumswohnung im Verhält-

1 Vgl. Finanzgericht Berlin, Urteil vom 

26. Januar 1983, Entscheidungen der 

Finanzgerichte 1983, Seite 599 (auf 

gehoben durch das oben erwähnte 

BFH-Urleil vom 15.1.85 AZIX R 81/83) 

sowie Finanzgericht Berlin, Beschluß 

vom 4. März 1983, Entscheidungen 

der Finanzgerichte 1984, Seite 22, 

Beschwerde eingelegt, sowie insbes. 

auch Birkenfeld, die Aufteilung des 

Gesamtkaufpreises für eine Eigen 

tumswohnung, Finanzrundschau 

1983, Seite 441). 



nis zu dem Verkehrswert (Sum 

me der Verkehrswerte des 

Grund und Bodens und des 

Gebäudes) zahlt, aliein dem 

Gebäudewertanteil zuzurech 

nen ist. Entsprechend den oben 

gemachten Ausführungen ist 

deshalb in diesem Fall der 

Überpreis nicht im Wege einer 

Verhältnisrechnung auf den 

Grund- und Boden- und den 

Gebäudewertanteil zu verteilen, 

sondern allein dem Gebäude 

wertanteil zuzurechnen. Denn 

nur hier lassen sich konkrete 

Merkmale feststellen, die eine 

solche direkte Zuordnung 

gebieten. Als Ergebnis läßt sich 

für diesen Fall somit feststellen: 

Wenn der Erwerber einer Eigen 

tumswohnung für diese mehr 

zahlt als die Summe der Ver 

kehrswerte des anteiligen 

Grund und Bodens und Gebäu 

des, ist letztlich die Restwert 

methode des Reichsfinanzhofs 

anzuwenden. Dem Bodenwert 

anteil ist lediglich ein Kaufpreis 

anteil in Höhe des Verkehrswer 

tes des Grund und Bodens zu 

zurechnen, während der ge 

samte Restkaufpreis dem Ge 

bäudewertanteil zuzurechnen 

ist. 

Darüber hinaus haben die bei 

den Senate des Finanzgerichts 

Berlin jedoch die Ansicht ver 

treten, daß bei der Aufteilung 

des Kaufpreises von dem Ver 

kehrswert des Grund und 

Bodens noch zusätzlich ein 

Abschlag in Höhe von 50 % zu 

machen ist. Begründet wird 

dies mit zwei Argumenten: Zum 

einen weisen die Senate darauf 

hin, daß es allgemeiner Einsicht 

entspreche, daß der Bodenwert 

eines bebauten Grundstücks 

nicht ohne weiteres mit dem 

Wert eines vergleichbaren 

unbebauten Grund und Bodens 

gleichgesetzt werden könne. 

Denn zumindest bei bebauten 

Grundstücken sei der Boden 

wert nach überwiegender Mei 

nung niedriger, als bei ver 

gleichbaren unbebauten 

Grundstücken8. 

Darüber hinaus muß in diesem 

Zusammenhang nach Ansicht 

der beiden Senate des Finanz 

gerichts Berlin berücksichtigt 

werden, daß Erwerber einer Ei 

gentumswohnung, anders als 

etwa der Erwerber eines norma 

len Einfamilienhauses, zwei Ei 

gentumsbestandteile mit unter 

schiedlicher Qualität erwirbt. An 

der Wohnung selbst, und das 

heißt im vorliegenden Zusam 

menhang an dem Gebäude, er 

wirbt er Sondereigentum, an 

dem Grund und Boden kann er 

lediglich das Miteigentum er 

werben. Denn gemäß § 1 Abs. 5 

Wohnungseigentumsgesetz 

gehört der Grund und Boden 

immer zum gemeinschaftlichen 

Eigentum. An einer bestimmten 

Grundstücksfläche kann näm 

lich Wohnungseigentum nicht 

begründet werden. Aus diesem 

Grund ist der Gebrauch des 

Grund und Bodens durch den 

Wohnungseigentümer stets 

durch den gleichberechtigten 

Mitgebrauch der anderen Woh 

nungseigentümer nach Maß 

gabe der §§ 14 und 15 Woh 

nungseigentumsgesetz be 

schränkt (vgl. § 13, Abs. 2, 

Satzi Wohnungseigentumsge 

setz). Eine flächenmäßige Auf 

teilung der Benutzung bedarf 

einer Vereinbarung von Sonder 

nutzungsrechten nach § 10 

Abs. 1 Satz 2 Wohnungseigen 

tumsgesetz. Insbesondere 

diese „mindere Qualität" des 

Eigentums, das der Erwerber 

einer Eigentumswohnung an 

dem Grund und Boden im Ver 

hältnis zu dem Eigentumsrecht 

an der Wohnung selbst erwirbt, 

gebietet es nach Ansicht der 

beiden Senate des Finanzge 

richts Berlin, in diesem Fall den 

Kaufpreisanteil, der dem Grund 

und Boden zuzurechnen ist, mit 

einem Abschlag von 50%anzu-

setzen. Dadurch ergibt sich ein 

entsprechend höherer Anteil 

des Kaufpreises, der dem Ge 

bäude zuzurechnen ist, so daß 

entsprechend die AfA-Bemes-

sungsgrundlage und die jähr 

liche AfA höher sind. 

Diese Rechtsprechung des 

Finanzgerichts Berlin ist jedoch 

sehr bald auf Widerspruch 

gestoßen. So hat beispiels 

weise das Finanzgericht Han 

nover mit Urteil vom 11. Mai 1984 

(Aktenzeichen V 592/82) ent 

schieden, daß bei der Ermitt 

lung des dem Grund und Boden 

zuzurechnenden Kaufpreisan 

teils ein Abschlag wegen der 

Mitberechtigung der übrigen 

Miteigentümer am Grund und 

Boden nicht gerechtfertigt ist. 

Auch der V. Senat des Finanz 

gerichts Berlin (Urteil vom 27. 

September 1983, V250/83) und 

der IV. Senat des Finanzgerichts 

Berlin (Aktenzeichen IV 40/82, 

Urteil vom 16. Juli 1983) haben 

der oben dargestellten Ansicht 

der beiden anderen Senate des 

Finanzgerichts Berlin wider 

sprochen. Der BFH hat nun 

mehr mit seinem Urteil vom 15. 

Januar 1985 das Urteil des VI. 

Senats FG Berlin vom 26. 

Januar 1983 aufgehoben. Dabei 

hat der BFH zunächst die 

Ansicht vertreten, die vom VI. 

Senat des Finanzgerichts Berlin 

entwickelte sogenannte „umge 

kehrte Restwertmethode" sei 

mit dem Gesetz deshalb nicht 

vereinbar, weil das Gericht 

danach bei seiner Aufteilung 

der Anschaffungskosten nur 

den Bodenwertanteil ermittelt 

habe, während es den Wert des 

Gebäudeanteils hiervon ledig 

lich abgeleitet habe. Nach dem 

Grundsatz der Einzelbewertung 

müsse jedoch sowohl der 

Bodenwert- als auch der 

Gebäudewertanteil einer Eigen 

tumswohnung gesondert be 

wertet werden und sodann die 

Anschaffungskosten nach dem 

Verhältnis der. beiden Wertan 

teile aufgeteilt werden. Schließ 

lich hat der BFH in diesem Urteil 

aber insbesondere ausgeführt, 

die beschränkte Nutzungs- und 

Verfügungsmöglichkeit des 

Wohnungseigentümers bezüg 

lich seines Bodenanteils recht 

fertige es nicht, den Bodenan 

teil unter dem Richtwert nach 

§ 5 WertVO anzusetzen. Zwar 

stehe dem einzelnen Woh 

nungseigentümer nur der Mit 

gebrauch am gemeinschaftli 

chen Eigentum zu (§ 13 Abs. 2 

Wohnungseigentumsgesetz). 

Diese beschränkte Nutzungs 

und Verfügungsmöglichkeit 

mindere den Wert des Miteigen 

tumsanteils am Grund und 

Boden nicht. Der geringeren 

Bedeutung des Bodenanteils 

werde bei Eigentumswohnun 

gen durch die Aufteilung des 

Grund und Bodens zu Miteigen 

tum Rechnung getragen. Dar 

über hinaus generell noch ei 

nen Abschlag auf den Wert des 

Bodenanteils vorzunehmen, 

würde außer Acht lassen, daß 

die Sachwerte von Boden und 

Gebäudeanteil sich gegenseitig 

beeinflussen würden. So sei der 

Käufer eines Grundstücks, auf 

dem Eigentumswohnungen er 

richtet werden sollten, regelmä 

ßig bereit, einen höheren Preis 

zu zahlen, als er für vergleich 

bare Mietwohngrundstücke er 

zielbar ist. Diese Tatsache 

müsse sich auch auf den 

.Bodenwertanteil bestehender 

Eigentumswohnungen auswir 

ken. Denn es könne davon aus 

gegangen werden, daß die Käu 

ferüberlegungen von Erwerbern 

von Eigentumswohnungen 

nicht nur vom Wirtschaftlich 

keitsdenken, sondern auch von 

anderen Gesichtspunkten ge 

tragen würden, wie dem Bestre 

ben, Herr in den eigenen vier 

Wänden zu sein. 

4. Konsequenzen der BFH-Ent-

scheidung 

Aufgrund dieses Urteils ist zu 

erwarten, daß die Finanzverwal 

tung in naher Zukunft, d. h. 

sobald dieses Urteil veröffent 

licht wird, all diejenigen Steuer 

pflichtigen, die gegen die 

betreffenden Einkommensteu 

erbescheide oder gegen die 

Feststellungsbescheide Ein 

spruch eingelegt haben, und 

die sich zur Begründung ihres 

Einspruchs auf die beiden oben 

dargestellten Entscheidungen 

des Finanzgerichts Berlin bezo 

gen haben, aufgefordert wer 

den, ihren Einspruch nunmehr 

entweder zurückzunehmen 

oder auf andere Weise zu 

begründen. Diese Steuerpflich 

tigen könnten allerdings ihren 

Einspruch nunmehr anders 

begründen und darum bitten, 

bei der Aufteilung des Kaufprei 

ses den Gebäudesachwert 

nach der oben dargestellten 

Methode zu berechnen. Dar 

über hinaus sollte der Steuer 

pflichtige in diesem Zusam 

menhang auch überprüfen, von 

welchen Ausstattungsmerkma 

len das Finanzamt bei der 

Errechnung der Raummeter 

preise ausgegangen ist. Hier 

sollte der Steuerpflichtige 

unbedingt darauf bestehen, daß 

das Finanzamt ihm eine Ablich 

tung der Vordrucke übersendet, 

auf denen die Bewertungsstelle 

des Finanzamts die Ermittlung 

der Ausstattungsmerkmale 

durchgeführt hat. Der Steuer 

pflichtige sollte hier genau prü 

fen, ob das von ihm erworbene 

Gebäude oder die Eigentums 

wohnung nicht in Wahrheit bes 

sere Ausstattungsmerkmale 

aufweist, als sie von der Finanz 

verwaltung zugrunde gelegt 

worden sind. Denn in diesem 

Fall sind bei der Errechnung 

des Sachwertes des Gebäudes 

höhere Raummeterpreise anzu 

setzen, was im Ergebnis eben 

falls dazu führt, daß der Anteil 

des Kaufpreises, der dem 

Gebäudewert zuzurechnen ist, 

steigt. 

5. Verfahrensrechtliche Beson 

derheiten 

In verfahrensrechtlicher Hin 

sicht muß beachtet werden, daß 

über die Aufteilung des Kauf 

preises, wie sie oben beschrie 

ben wurde, von der Finanzver 

waltung kein gesonderter 

Bescheid ergeht. Diese Auftei 

lung geschieht - inzidenter - im 

Rahmen der Einkommensteuer 

festsetzung, indem die Auftei 

lung zum Zwecke der Berech 

nung der AfA-Bemessungs-

grundlage und damit der Höhe 

der AfA vorgenommen wird. 

Dies hat zur Folge, daß der 

Steuerpflichtige sich gegen 

eine Aufteilung, die seiner 

Ansicht nach ungerechtfertigt 

ist, nur durch einen Einspruch 

gegen den Einkommensteuer 

bescheid selbst wehren kann. 

Handelt es sich um eine Grund 

stücksgemeinschaft, bei der 

der Überschuß nach § 180 

Abs. 1 Nr. 2 a Abgabenordnung, 

gesondert und einheitlich fest-

8 Vgl. dazu insbes. Birkenfeld, Auftei 

lung des Gesamtkaufpreises für 

Eigentumswohnungen (Finanzrund 

schau 19B3. Seite 441 auf Seite 444/ 

445 unler Hinweis auf Rösler, Langner, 

Simon, Schätzung und Ermittlung von 

Grundstocks werten, Seite 124). 



gesetzt wird (§ 179 Abs. 2 Abga 

benordnung), so muß der Ein 

spruch gegen diesen Feststel 

lungsbescheid eingelegt wer 

den. In diesem Falle wäre es 

fehlerhaft^ den Einspruch erst 

gegen den Folgebescheid, d. h., 

den Einkommensteuerbe 

scheid einzulegen, da gemäß § 

351 Abs. 2 Abgabenordnung 

Entscheidungen in einem 

Grundlagenbescheid - hier die 

gesonderte und einheitliche 

Feststellung des Überschusses 

- nur durch Anfechtung dieses 

Bescheides, nicht aber durch 

Anfechtung des Folgebeschei 

des - hier des Einkommen 

steuerbescheides - angegriffen 

werden können. Die Tatsache, 

daß über die Aufteilung des 

Kaufpreises keine gesonderte 

Feststellung ergeht, hat aber 

auch zur Folge, daß man sich 

gegen diese Aufteilung nicht 

nur bei Besteuerung des 

Erwerbsjahres wehren kann, 

sondern auch dann noch, wenn 

man in einem späteren Jahr -

etwa aufgrund der Entwicklung 

der Rechtsprechung oder die 

ses Aufsatzes - zu der Überzeu 

gung gelangt, daß die von der 

Finanzverwaltung vorgenom 

mene Aufteilung unrichtig ist. Ist 

beispielsweise ein Grundstück 

im Jahre 1980 erworben wor 

den, so kann der Steuerpflich 

tige noch bei der Veranlagung 

des Jahres 1983 geltend 

machen, die Aufteilung sei für 

ihn zu ungünstig und die AfA-

Bemessungsgrundlage müsse 

höher berechnet werden. Er 

muß dazu nur gegen den Ein 

kommensteuerbescheid für das 

Jahr 1983 Einspruch einlegen. 

Allerdings kann sich in diesem 

Fall die andersartige - und für 

ihn bessere - Berechnung der 

AfA-Bemessungsgrundlage nur 

für die Veranlagung des Kalen 

derjahres 1983 und die Folge 

jahre auswirken. Eine Änderung 

der Einkommensteuerbe 

scheide für vergangene Jahre 

ist nicht möglich, wenn diese 

Bescheide bestandskräftig 

sind. Nur in den Ausnahmefäl 

len, in denen diese Bescheide 

entweder bereits angefochten 

sind oder in denen sie von der 

Finanzverwaltung gemäß § 164 

Abgabenordnung unter dem 

Vorbehalt der Nachprüfung 

erlassen worden sind, ist auch 

eine Anpassung dieser 

Bescheide für alte Jahre noch 

möglich. 

Darüber hinaus ist der Ausnah 

mefall des § 7b Einkommen 

steuergesetz (§ 15 Berlinförde 

rungsgesetz) zu beachten. 

Nach dieser Vorschrift ist es 

möglich, innerhalb der ersten 

vier Jahre nach Anschaffung 

des Grundstücks die AfA, die 

bisher nicht ausgenutzt wurde, 

nachzuholen. In Berlin bedeu 

tet dies beispielsweise, daß 

nach dieser Regelung im 

Ergebnis in den ersten vier Jah 

ren insgesamt 26% AfA geltend 

gemacht werden können. Im 

Rahmen dieser sog. Nachho 

lung kann auch eine AfA, die für 

die zurückliegenden Jahre 

wegen einer falschen Berech 

nung der AfA-Bemessungs 

grundlage nicht geltend 

gemacht wurde, nachgeholt 

werden. 

D. Beispielsfalle 

Zur Verdeutlichung der obigen 

Darstellung sollen im Folgenden 

fünf Beispielsfälle aus meiner 

Sachverständigenpraxis die 

nen. Anhand dieser Beispiels 

fälle will ich darstellen, wie nach 

meiner Ansicht die Aufteilung 

des Kaufpreises in einen Grund-

und Boden- und einen Gebäu 

dewertanteil vorzunehmen ist. 

Ich habe die nachfolgend dar 

gestellte Rechenmethode ent 

wickelt, die für einen Fachmann 

und auch einen interessierten 

Laien leicht nachvollziehbar ist. 

Sie ist plausibel und mit den 

vom BGH aufgestellten Grund 

sätzen vereinbar. Nach meiner 

Erfahrung wird die hier vor 

gelegte Methodik in den mir 

bekannt gewordenen Fällen von 

der Finanzverwaltung akzep 

tiert. Die Methode eliminiert die 

Mängel der von der Finanzver 

waltung praktizierten Verfahren. 

Sie kommt zu Ergebnissen, die 

den wahren Verhältnissen des 

abschreibbaren Gebäudewert 

anteiles besser entsprechen. 

Beispiel 1: Altbau-Miethaus, Berlin, Vorderhaus, 2 Seitenflügel, 

Bäder/WC, teils Kokszentralheizung, wenige Ofenhei 

zungswohnungen, wenige Balkone, Stuckdecken, zen 

trale Warmwasserversorgung, teilw. schlechter Erhal 

tungszustand 

Beispiel 2: Neubau-Miethaus, Berlin, sozialer Wohnungsbau, nur 

Vorderhaus, Bäder/WC, ölzentralheizung, Warmwas 

ser über Durchlauferhitzer, Fahrstuhl, alle Wohnungen 

Balkone, mittlerer Erhaltungszustand 

A: Angaben zum Erwerb 

Erwerbsjahr 



Beispiel 3: Einfamilienhaus, Berlin, (Villa), freistehend, reiche 

Stuckfassade, Parkettböden, Ölzentralheizung, Bad/ 

WC, Stuckdecken, teilw. schlechter Erhaltungszustand 

Beispiel 4: Eigentumswohnung, modernisierter Altbau, Berlin, 

Lage im Seitenflügel. Baukörper nach Modernisierung 

in neubauähnlichem Zustand. Vorderhaus Aufzug. 

Bäder/WC, Einbauküchen, Veloursboden, ölzentral 

heizung, Warmwasserversorgung über Elt-Durch-

läufer, vereinzelt Balkone, guter erneuerter Zustand. 



C: Angaben zu den Baulichkeiten: 

(bezogen auf das Gesamtgrundstock) 

Baujahr 1906 

Beispiel 5: Industriebau, Berlin, Vordergebäude Verwaltung/Büros 

und Wohnungen, moderne Ausstattung. Hofgebäude 

Produktion, Stahlbetonskelettbau mit massiven Aus-

fachungen, bekiestes Flachdach mit Gefälle, div. Schä 

den am Dach und Folgeschäden an der Substanz und 

den Fassaden. 
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